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MERKBLATT ZUR ARBEITSAUFNAHME 
 

Ich beginne mit  
 

• einer Arbeit  

• einem Minijob (Nebenverdienst)  

• einer Ausbildung  
 
 
Grundsätzlich gilt: wer eine Arbeit aufnimmt, muss dies unverzüglich dem Jobcenter 
mitteilen. Mit der Arbeitsaufnahme wird in der Regel ein Einkommen erzielt, welches in der 
Berechnung des Bürgergeldes zu berücksichtigen ist. 

 
 

1. Welche Unterlagen / Angabe benötigt das Jobcenter? 
 
Ihr Jobcenter benötigt schnellstmöglich folgende Unterlagen bzw. Angaben von Ihnen um 
den Leistungsanspruch korrekt berechnen zu können: 
 

• Arbeitsvertrag 

• Verdienstabrechnung / Einkommensbescheinigung 

• Nachweis über den Lohnzufluss z.B. durch Kontoauszug/Quittung 
 
 

2. Was kann ich tun, wenn ich die Unterlagen noch nicht habe? 
 
Wenn Sie diese Unterlagen nicht sofort vorlegen können, teilen Sie bitte folgendes mit: 
 

• Wann erhalten Sie Ihr erstes Einkommen aus dem Arbeitsverhältnis? 

• Wie hoch ist das Einkommen ungefähr? 

• Beides erfragen Sie bitte bei Ihrem Arbeitgeber! 
 
 

3. Wo müssen die Unterlagen / Informationen hin? 
 
Die Unterlagen / Informationen können Sie digital, schriftlich, per E-Mail oder per Fax 
einreichen. Informationen können Sie Ihrem Jobcenter telefonisch mitteilen. 

 
 

4. Warum sind die Angaben so wichtig? 
 
Durch Ihr Einkommen sind Sie zukünftig in der Lage, Ihren Lebensunterhalt (ggf. auch nur 
zum Teil) selbst zu bestreiten. Um Überzahlungen zu vermeiden, wird Ihr 
Leistungsanspruch neu berechnet. Für eine möglichst genaue Berechnung benötigt Ihr 
Jobcenter zumindest eine ungefähre Angabe über die Höhe des Einkommens. 
 
Möglicherweise werden Sie aufgrund Ihres neuen Einkommens keinen Anspruch mehr auf 
Bürgergeld haben, weil Sie dadurch Ihren Bedarf vollumfänglich selbst decken können. 
Wenn dies zu erwarten ist, werden die Leistungen für die Zukunft aufgehoben. 
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Grundsätzlich gilt:  Erwerbseinkommen sind für den Monat zu berücksichtigen, in dem sie 
Ihnen zufließen und Sie darüber verfügen können. 
 

 

5. Was kann ich tun, um die Zeit bis zur 1. Lohnzahlung finanziell zu überbrücken? 
 
Sie haben die Möglichkeit einen Antrag auf ein Darlehen für überbrückende Leistungen 
bis zur Ihrer ersten Lohnzahlung zu stellen. Damit ist sichergestellt, dass Sie bis dahin 
Ihren Lebensunterhalt weiter finanzieren können. Hierzu stellen Sie bitte einen Antrag auf 
darlehnsweise Gewährung von Bürgergeld. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Ihr 
Jobcenter! 

 
Grundsätzlich gilt: Benötigen Sie Leistungen zur Überbrückung bis zur ersten Lohnzahlung 
– sprechen Sie uns an. 
 
 
Vielen Dank für Ihre E-Mail. für die Beachtung der Hinweise 
Ihr Jobcenter Stadt Karlsruhe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


